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EINSCHREIBEN
An alle Mitglieder der Geschäftsleitung des
Bundesamtes für Gesundheit
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

Datum: 23. Oktober 2020

Post-Code Siehe unter Verteiler

Institutionelle Behördenkriminalität in der Schweiz
Behörden als Firmen

Grüezi

Seit der COVID-19-Pandemie geben Sie laufend Verhaltensanweisungen für die gesamte Bevölkerung
der Schweiz heraus. Über die Richtigkeit und Zweckmässigkeit komme ich später darauf zurück.

Sie berufen sich auf das Epidemiengesetz (SR 818.101) und das Covid-19-Gesetz (SR 818.102) sowie
auf die verschiedenen Verordnungen des Bundesrates, an denen sie selbst Hand angelegt haben. Und
mit diesen eigenmächtigen Erlassen wollen Sie den Personen – nicht den Menschen – vorschreiben,
was sie zu tun und lassen haben, ansonsten Strafmassnahmen drohen.

Betrachten wir erstmals das Epidemiengesetz. In diesem Gesetz kommt acht Mal das Wort Mensch vor,
aber 78 Mal das Wort Person. Auffallend ist, dass das Wort Mensch nur mit seinem passiven Schutz im
Zusammenhang steht, man ihn quasi vor Krankheiten schützen müsse. Aber alle Wörter mit Person
stehen in Verbindung mit aktiven Handlungen. Mit anderen Worten, die Personen müssen dies und
jenes tun und lassen, oder kurz: Sie werden herumkommandiert. Beim Covid-19-Gesetz (SR 818.102)
steht das Wort Person sechs Mal und der Mensch ist gar nicht erwähnt. Bei der Epidemienverordnung
(SR 818.101.1) wurde das Wort Person 79 Mal und das Wort Mensch zwei Mal verwendet. Bei der Co-
vid-19-Verordnung 3 (SR 818.101.24) ist das Wort Person 19 Mal und das Wort Mensch kein einziges
Mal erwähnt.

Sodann muss man sich fragen, was der Unterschied zwischen Mensch und Person ist.

Ideologie Mensch / Person und Insichgeschäfte

Um diesen Unterschied zu verstehen, sollte man zuerst eine Übersicht über die tatsächliche Geschich-
te1 haben, die wir in der Schule nicht lernen dürfen. Wenn man diese erstmals verstanden hat, so weiss
man, dass es einen roten Faden durch die letzten 6000 Jahre der Geschichte gibt, die von den Herr-
schern von Babylon entrollt wurde.

1 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Hintergründe der Zerstörung der drei Welten à
Unsere Geschichte, die wir nicht kennen (dürfen) – Kurzfassung (PDF, 22 Seiten)
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Die Ideologie Person basiert auf zwei päpstlichen Bullen aus dem 15. Jahrhundert. Dabei wird einer-
seits  das  Kind  von  jedem  Recht  auf  Eigentum  getrennt  und  ihm  andererseits  die  Rechte  auf  seinen
Körper beraubt, womit es zu ewiger Knechtschaft – als Sklave – verdammt wurde.

Aber diese beiden Bullen sind lediglich die konsequente Folge der früheren geschichtlichen Ereignisse,
insbesondere des Überganges vom Römischen Reich zur päpstlichen Universalmonarchie mit absoluter
Herrschaft.  Dieser  Monarch – der  Papst  –  ist  lediglich der  Stellvertreter  von Gott  auf  Erden.  Aber  wer
die alte Wortbedeutung hinter Gott versteht2, der weiss, dass es weder jener noch ein religiöser «Gott»
ist, sondern die Herrscher von Babylon. Aber das jahrtausendealte Ziel der Herrscher von Babylon ist,
die  ganze  Menschheit  in  blinder  und  absoluter  Unterwerfung  an  eine  Hierarchie  zu  binden,  die  voll-
ständig von ihnen abhängig ist. Das ist das, was alle Regierungen, Parlamente und Gerichte, zusammen
mit den Staatsverwaltungen umsetzen, ganz besonders jetzt mit der Pandemie COVID-19.

In diesem Zusammenhang muss man die Frage nach der Herkunft des Wortes für Person stellen. Das
aus dem 13. Jahrhundert bezeugte Wort ist aus dem lateinischen persona entlehnt und steht für die
Maske  des  Schauspielers;  des  Strohmannes.  Das  heisst,  die  Definition  bzw.  Ideologie  Person  wurde
vorsätzlich eingeführt, um die Menschen zuerst zu Personen, also unfreien Menschen, und sie nachher
zu Sklaven zu machen.3, 4, 5, 6 Sie ist deshalb eine konsequente Fortführung der babylonischen Absicht,
die Menschen zu unterwerfen.

Wenn den Menschen kein Eigentum zugestanden wird, dürfen auch die Firmen nicht ihnen gehören,
womit alles dem gehört, der die Menschen als Personen erklärt. Aber das ist ausgerechnet der Staat.
Da  aber  der  Staat  verschuldet  ist,  weil  er  nicht  sein  eigenes  Geld  erstellt,  gehört  der  Staat  eigentlich
den Gläubigern, die die Kredite gesprochen haben. Aber ausgerechnet mit der Ideologie Behörden als
Firmen7, wurden diese ursprünglich als öffentlich-rechtlich konzipierten Institutionen von den gleichen
Kreisen gekapert, die die Kredite sprachen.

Der gesamte Betrug geht noch weiter, denn wenn der Staat von den Personen Gebühren, Bussen,
Steuern etc. einfordert, so ist das ein Insichgeschäft8, weil die Personen über keinen Besitz verfügen
(dürfen). Der Besitz, den sie heute haben, ist nur ein scheinbarer. Bei Insichgeschäften handeln auf
beiden Seiten der jeweiligen Rechtsgeschäfte dieselben Personen: Sie haben entweder als Vertreter in
fremdem Namen gehandelt und auf der anderen Seite im eigenen Namen Erklärungen abgegeben,
also mit sich selbst einen Vertrag geschlossen. Ein Insichgeschäft (ZGB Art. 32; SR 220) ist deshalb eine
Forderung von öffentlichen Stellen (oder entsprechenden Erfüllungshilfen) an die juristisch fiktiv er-
stellte Person (Strohmann). Sie fallen gemäss StGB (SR 311.0) grundsätzlich unter strafbare Handlun-
gen gegen das Vermögen.

Zusammengefasst heisst das, dass nicht nur der Papst die Befehle von Babylon ausführt, sondern auch
Sie im Bundesamt für Gesundheit (BAG), indem Sie dem Bundesrat Beihilfe leisten, um den Betrug
immer grösser zu machen.

Behörden und Ämter als Firmen7

Das BAG ist eine angegliederte Organisationseinheit der Bundesverwaltung. Letztere ist jedoch eine
Firma, da sie am 12. Juli 2006 im Handelsregister eingetragen wurde. Bei vielen weiteren angeglieder-

2 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Einführung in die Lehre der drei Welten (PDF, 30 S.)
3 Siehe dazu auch Balmer Dominik, Von Rom bis heute - unter besonderer Berücksichtigung der kantonalen

Zivilgesetzbücher, Schulthess, 2018, 300 Seiten, ISBN 9783725586813.
4 Freiherr von Liechtenstein Peter, Freiheit durch Wahrheit. Wie uns die Regierung legal versklavt und wir uns

daraus befreien können! Band 1 "Wahrheit", BoD, 1. Auflage 2020, 368 Seiten, SBN 9783751935296 und
Band 2 "Freiheit", Book on Demand, 1. Auflage 2020, 304 Seiten, ISBN 9783751980418.

5 https://www.freiheitdurchwahrheit.com/
6 https://www.creaplan.org/arne_hinkelbein/
7 https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ideologie_behoerden_firmen.pdf
8 www.entdeckejura.deà Base Campà Jura Base Campà Insichgeschäft
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ten Organisationen des Bundes und der Kantone, können diese Nachweise nicht so einfach erbracht
werden. Diese Verschleierung ist nicht Zufall, sondern hat System, das sich aus der Geschichte ergibt.

Beim BAG ist es jedoch eindeutig, denn gemäss www.monetas.ch wurde das BAG in Bern am 13. Mai
2019 mit der Nummer CH-E-4.6.7.0.23.-5 und am 5. Februar 2020 die Zweigniederlassung Liebefeld ins
Handelsregister aufgenommen. Interessant ist auch der Hinweis, dass das BAG Niederlassungen im
Ausland habe. Das wird politisch noch zu klären sein.

Damit eine Firma und deren Handelsberechtigte handelsrechtlich tätig sein dürfen, gibt es einige for-
melle Regeln, die im Geschäftsleben zu beachten sind. Diese gelten auch für die sogenannten «öffent-
lich-rechtlichen Institutionen», wie sich das BAG darstellt.

Gemäss Handelsregisterverordnung (HRegV; SR 221.411) braucht es dazu nicht nur einen Antrag, der
bei Genehmigung ins Register eingetragen wird, sondern er muss auch noch im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt (SHAB) publiziert werden. Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, weiss die Geschäftswelt,
dass eine neue Firma existiert, mit der man Geschäftsbeziehungen eingehen kann. Damit ist aber erst
die Firma handelsrechtlich legitimiert, zu handeln, aber noch nicht deren Handlungsberechtigte. Sämt-
liche Handelsberechtigte einer im Handelsregister eingetragenen Firma müssen genau gleich im SHAB
publiziert werden, wenn sie neu in diese Funktion eintreten oder wieder ausscheiden. Das BAG als Fir-
ma sowie seine angeblichen Handelsberechtigten sucht man jedoch im SHAB vergeblich, genau gleich
wie bei allen anderen «öffentlich-rechtlichen Institutionen».

Die Konsequenz dieser Unterlassung ist, dass weder die Firma BAG handelsrechtlich tätig sein darf,
noch Sie als angebliche Handelsberechtigte, weil im Minimum die Publikationen im SHAB – aus wel-
chen Gründen auch immer – unterlassen wurde. Mit anderen Worten, Sie sind für alle Handlungen, die
Sie angeblich im Namen des BAG vollziehen, persönlich haftbar und zwar sowohl zivil- als auch straf-
rechtlich.

Damit ist aber noch nicht genug: Gemäss Artikel 106ff der Handelsregisterverordnung müssen bei der
Anmeldung ins Handelsregister auch Hinweise auf die massgebenden Rechtsgrundlagen und auf die
Beschlüsse des für die Errichtung zuständigen Organs nach dem öffentlichen Recht abgegeben werden.
Zumindest bei der eidgenössischen Bundesverwaltung müsste das zwingend ein Beschluss des Parla-
ments sein und dieser – oder ein separater – müsste auch beinhalten, dass die öffentlich-rechtlichen
Institutionen in Firmen umzuwandeln sind. So ein Parlamentsbeschluss besteht nirgends, weder im
Bund noch in den Kantonen, womit festgehalten werden kann, dass Sie auch nicht legitimiert sind,
hoheitliche Handlungen auszuführen.

Trotz diesen fehlenden Legitimationen massen Sie sich an, der Bevölkerung zu befehlen, was sie zu tun
und lassen hat, gleichzeitig drohen Sie ihr noch mit strafrechtlichen Konsequenzen. Gesamthaft sind
hier mehrere Strafdelikte erfüllt, auf die ich nicht weiter eingehe.

Richtigkeit und Zweckmässigkeit Ihrer befohlenen Massnahmen

Um die Richtigkeit und die Zweckmässigkeit Ihrer Anordnungen zu verstehen, müssen wir zuerst wis-
sen, wie die Natur tatsächlich funktioniert. Das können wir aber nur, wenn wir die Zusammenhänge der
Geschichte der letzten sechsttausend Jahre begreifen und zudem dahinterkommen, wie die heutige
Schulwissenschaft entstanden ist.1 Die heutige «exakte» Schulwissenschaft ist auf Axiomen aufgebaut
und somit ist alles, was sie hervorbringt lediglich Spekulation, weil es ihr an einer durchgehenden Leh-
re, um die Natur zu beschreiben, fehlt. Mit andern Worten, einzelne Sachverhalte können mit diesen
Axiomen bzw. Ideologien wohl erklärt werden, aber das Ganze scheitert kläglich, wenn man verschie-
dene Sachverhalte zusammen betrachtet. In der Physik ist das ein intensiv diskutiertes Thema. Das war
früher ganz anders. Damals war eine Lehre2 bekannt, die die Natur erklären konnte, wie sie entsteht und
wieder vergeht. Aber genau diese Lehre wurde zerstört und an deren Stelle zahlreiche Ideologien der
«Schulwissenschaft» gestellt.

Auch Ihnen dürfte bewusst sein, dass es auf diesem Planeten Erde noch nie eine natürliche Pandemie
gegeben hat. Alle Pandemien wurden künstlich ausgelöst, so aktuell auch COVID-19. Deshalb geht es
nicht um Viren, die noch nie bewiesen wurden, denn diese sind lediglich Mittel zum Zweck. Der Grün-
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der und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF) sowie Mitglied des Steering Committee der
babylonischen Bilderberger-Konferenzen schrieb, um was es bei dieser Pandemie gehe. Allerdings
versteht man seine Aussagen nicht, solange man nicht die Geschichte im Zusammenhang versteht. In
meinem Aufsatz Ideologie COVID-199 habe ich das erklärt. Das WEF ist nicht alleine, das erklärt, um
was es geht.  Auch die Weltbank beschreibt  es  in  ihrem Bericht  vom 2.  April  202010. Ihnen muss man
die Absichten der gegenwärtigen Pandemie nicht mehr erklären, denn Sie kennen sie schon lange, weil
sie seit Jahren geplant wurde und Sie diese Planung auf nationaler Ebene umgesetzt haben. Im Kern
geht es um die Umsetzung der Agenda 2030, die der Bundesrat massiv unterstützt.11 Unter dem Strich
geht es lediglich darum, die schädlichen Folgen der früheren Ideologien wiederum mit neuen und
Ideologien zu «korrigieren», womit die Folgen noch katastrophaler werden als bisher.

Daraus folgt, dass es nicht nur um die Verbrechen im Zusammenhang Ihrer fehlenden Legitimation
geht, sondern auch, dass Sie die gesamte Bevölkerung in der Schweiz «zum Narren halten», indem Sie
sie vorsätzlich krank machen, sie vorsätzlich anlügen und sie vorsätzlich in die soziale und ökonomi-
sche Katastrophe stürzen. Die Situation wird für Sie noch kritischer, wenn Sie einer der unzähligen kri-
minellen babylonischen Organisation (Art. 260ter StGB; SR 311.0) angehören, was auch zu vermuten ist.

Da Sie weder hoheitlich noch handelsrechtlich legitimiert sind zu handeln und Sie Ihre Anordnungen
mittels des Repressionsapparates des gekaperten Staates jedem einzelnen aufnötigen, bin ich von
Ihren Anordnungen ebenfalls betroffen. Daher stehen wir auf der gleichen rechtlichen Ebene. Deshalb
muss ich ebenfalls das Seerecht, also das Piratenrecht oder das Recht des Stärkeren anwenden. Das ist
ja  genau das,  was Sie  tagtäglich tun,  auch wenn das Inkasso durch Dritte  ausgeführt  wird.  Allerdings
bin ich der Meinung, dass Sie irgendwann den Kürzeren ziehen, womit ich zu den Stärkeren gehören
werde. Deshalb sehe ich mich gezwungen, Ihnen bereits heute meine Bedingungen bekannt zu geben,
damit Sie sich überlegen können, ob Sie darauf eintreten wollen oder nicht.

Nachweise

Als erstes bitte ich Sie, mir die folgenden Nachweise für das Bundesamt für Gesundheit und die vorge-
setzten Stellen, das Departement des Innern sowie die Schweizerische Eidgenossenschaft bis am 30.
Oktober 2020 zu liefern (Eingang bei mir).
1. Für die genannten Firmen, die entsprechende Handlungen vollziehen:

a. Sitz (Hauptsitz, Zweigniederlassung etc.) mit vollständiger Adresse
b. Rechtsform
c. Nummern des HRA-Eintrages und der Unternehmens-Identifikation samt deren Eintragdaten.

2. Die verantwortlichen Handlungsbevollmächtigten der Firmen gemäss Position 1 weisen Sie sich,
wie folgt aus:
a. Voller Vor- und Nachname der Handlungsbevollmächtigten jeweils mit
b. Strasse, Hausnummer, PLZ und Wohnort
c. sowie dem Datum und der Nummer der Ausgabe des SHAB, in welchem die Genannten als

Handlungsbevollmächtigte der Firma bekannt gemacht wurden.
3. Sie erbringen einen aktuell notariell beglaubigten Nachweis

a. Ihrer amtlichen Legitimation mit Angaben darüber, wer, wie, wofür und wodurch Sie die Rech-
te zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben.

b. auf welchen Staat Sie vereidigt worden sind.
c. Für denjenigen, der Ihnen die amtliche Legitimation erteilt hat, bitte ich Sie, mir den gleichen

Nachweis wie in den Positionen 1 bis 3, inkl. deren Unterpositionen, nachzuweisen.

9 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologie COVID-19 (PDF, 68 Seiten)
10 http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-

Preparedness-and-Response-Project.pdf
11 https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home.html
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4. Sie bestätigen mir, dass ich Alex Brunner ein Mensch bin und nicht eine Person.

Sollten Sie mir diese Nachweise bis am 30. Oktober 2020 liefern (Eingang bei mir), so erübrigen sich
nachstehende Bedingungen, wenn nicht, so treten sie am 1. November 2020 in Kraft.

Besondere Bedingungen
1. Sie liefern mir innert Frist die obenstehenden Nachweise vollständig ab.

a. Sollten Sie diese Nachweise nicht oder nicht vollständig eintreffen, so gestehen Sie ein, dass
Sie in keiner Art und Weise legitimiert sind, handelsrechtlich und hoheitlich tätig zu sein, wo-
mit alle Ihre Handlungen nichtig sind. Bei Nichterfüllung fällt eine Pönale an mich an. Sie be-
trägt 100 Kilogramm Gold12 je Geschäftsleitungsmitglied.

b. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Nachweise innert Frist zu liefern, so fällt am Tag nach
der Frist automatisch eine Gebühr pro Kalendertag zu laufen. Sie endet, wenn der Nachweis
erbracht ist oder öffentlich bekannt wird, dass Sie nicht legitimiert sind. Die Gebühr beträgt ein
Kilogramm Gold pro Kalendertag und ist an mich zu entrichten.

2. Aufgrund der fehlenden Legitimationen und der willkürlich sowie sachlich unbegründeten Anord-
nungen, ziehen Sie sämtliche bisher erlassenen Verfügungen und Richtlinien etc. seit dem 13. Mai
2019, Ihrem Eintrag ins Handelsregister, insbesondere im Zusammenhang mit der Pandemie CO-
VID-19, bis am 31. Oktober 2020 öffentlich zurück.
a. Sollten Sie diese nicht innert Frist zurückziehen, so haben Sie mir eine Pönale zu entrichten. Sie

beträgt 100 Kilogramm Gold je Mitglied der Geschäftsleitung des BAG.
b. Nicht nur Sie, sondern auch Ihre Angestellten und die Swiss National COVID-19 Science Task

Force werden zur Kasse gebeten, wenn Sie die gesetzte Frist nicht einhalten. Die Funktionäre
sind zusammen mit den jeweiligen Pönalen im Anhang aufgelistet.

c. Wenn Sie diese nicht bis am 31. Oktober 2020 zurückziehen, wird ab 1. November 2020 eine
Gebühr an mich fällig. Sie beträgt fünf Kilogramm Gold pro Kalendertag und endet, wenn Sie
ihre Verfügungen, Richtlinien etc. bis zum 13. Mai 2019 zurück ziehen.

3. Für jede weitere Handlung, Medienorientierung, Schreiben an die Öffentlichkeit etc., die Sie ab
dem 1. November 2020 erlassen bzw. veranstalten, wird wieder eine Pönale an mich fällig.
a. Sie beträgt 20 Kilogramm Gold je Mitglied der Geschäftsleitung des BAG.
b. Zur gleichen Zeit beginnt für jede Art der Widerhandlung eine Zeitgebühr zu laufen. Sie be-

trägt ein Kilogramm Gold pro Kalendertag und endet, wenn Sie sie widerrufen.
4. Da Ihre bisherige Arbeit durch Lügen, Unterlassungen, Unterstellungen, Behauptungen etc. glänzt,

muss diesem Treiben ein Ende gesetzt werden. Aus diesem Grund setze ich eine weitere Pönale
fest, die Sie mir für all diese Lügen etc. zu entrichten haben. Sie beträgt 20 Kilogramm Gold. Hier
ist zu ergänzen, dass wenn Sie beispielsweise an einer Presskonferenz oder Schreiben mehrere sol-
che Lügen, Unterlassungen, Unterstellungen und Behauptungen etc. verbreiten, gilt die Pönale für
jede einzelne kumulativ.

5. Nicht nur Sie als Mitglied der Geschäftsleitung handeln ohne Legitimation, sondern auch sämtliche
Angestellten des gesamten BAG sowie die Mitglieder der Task Force. Deshalb sind sie alle für ihr
Handeln privat haftbar. Um sie zu schützen, haben Sie die Pflicht, sie auf ihre rechtliche Situation
aufmerksam zu machen.
a. Sollten Sie mir diesen Nachweis nicht bis am 30. Oktober 2020 vorlegen, so fällt automatische

eine Pönale an. Sie beträgt 20 Kilogramm Gold je Mitglied der Geschäftsleitung des BAG.
b. Zusätzlich zur Pönale wird ab dem Folgetag eine Gebühr an mich fällig. Sie beträgt zwei Kilo-

gramm Gold pro Kalendertag und endet, wenn Sie die genannte Forderung erfüllt haben: Die
diesbezügliche Orientierung aller Mitarbeiter des BAG.

6. Zahlungsbedingungen

12 Wenn lediglich Gold steht, so ist damit immer Feingold mit 999 Gewichtspromille bzw. 24 Karat gemeint.
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a. Die Gebühren werden grundsätzlich mit den entsprechenden Handlungen fällig, wobei ich von
Zeit zu Zeit Rechnung stellen werde.

b. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage, wobei die Übergabe mindestens 14 Tage vorher abgespro-
chen werden muss.

c. Wird die Zahlungsfrist nicht eingehalten, so wird ab 31. Tag automatisch eine weitere Gebühr
von zwei Kilogramm Gold pro Kalendertag fällig.

d. Es gilt das Bringprinzip.
e. Sollte ich gezwungen werden, die Betreibung einzuleiten, so gibt es kein Betreibungsamt, das

handlungsfähig ist. Das würde heissen, die Betreibung könnte nicht durchgeführt werden. Das
Gleiche gilt für die Gerichte. Für diesen Fall erlasse ich eine weitere Gebühr von fünf Kilo-
gramm  Gold für jeden Kalendertag, an dem die Betreibung bzw. der Gerichtsweg nicht durch-
geführt werden kann, bis diese Behörden wieder legitim handeln können.

Die sich ergebenden Gebühren/Pönalen werde ich bei der Unternehmung Eidgenössische Bundesver-
waltung einfordern. Deshalb Sie sind persönlich verantwortlich, dass diese Bedingungen dem Bundes-
rat zur Kenntnis vorgelegt werden. Die jeweiligen Eigentümer werden diese und weitere Forderungen
ganz bestimmt bei den Fehlbaren eintreiben. Beachten Sie auch, dass diese Forderungen lediglich der
Anfang von einer gewaltigen Lawine sein werden.

Beachten Sie auch, dass sich die Meinungen sehr schnell ändern können, erst recht, weil sie nicht ein-
heitlich sind und grösstenteils auf Ideologien beruhen. Deshalb müssen Sie sich gut überlegen, wie Sie
weiter verfahren wollen.

Abschliessend möchte ich hiermit nochmals unmissverständlich festhalten, dass Sie ab sofort für alle
Handlungen und Nichthandlungen vollumfänglich persönlich verantwortlich und haftbar sind. Das
Gleiche gilt sinngemäss auch für Ihre Mitarbeiter. Sie entscheiden somit über Ihr Schicksal und dasje-
nige Ihrer Mitarbeiter.

Adieu

Mensch Alex Brunner

Verteiler:
§ Anne Lévy Post-Code: 98.00.862001.01040155
§ Roland Charrière Post-Code: 98.00.862001.01040156
§ Andrea Arz de Falco Post-Code: 98.00.862001.01040150
§ Thomas Christen Post-Code: 98.00.862001.01040157
§ Marion Heiri Post-Code: 98.00.862001.01040158
§ Sang-Il Kim Post-Code: 98.00.862001.01040159
§ Nora Kronig Romero Post-Code: 98.00.862001.01040160
§ Gregor Lüthy Post-Code: 98.00.862001.01040161
§ Peter Périnat Post-Code: 98.00.862001.01040147
§ Barbara Thévoz Lagast Post-Code: 98.00.862001.01040148
§ Kopp Sutter Christine Post-Code: 98.00.862001.01040149



Anhang: Ihre Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19

Funktionäre und ihre Pönalen

Die Funktionäre sind dem Eidgen. Staatskalender vom 17.10.2020 und teilw. von deren Homepages entnommen

Bereich / Funktion Funktionär Beruf Kategorie Gold [kg]

Bundesamt für Gesundheit

Geschäftsleitung
Direktorin Lévy Goldblum Anne lic. sc. pol. 1

Stellvertreter Charrière Roland Dr. rer. nat. 2

Mitglied Geschäftsleitung Arz de Falco Andrea Dr. theol. 2

Mitglied Geschäftsleitung Périnat Peter lic. iur., Fürsprecher und Notar 2

Mitglied Geschäftsleitung Thévoz Lagast Barbara lic. ès sc. éc., D.H.E.E 2

Mitglied Geschäftsleitung Christen Thomas lic. iur. HSG 2

Mitglied Geschäftsleitung Heiri Marion HFT/HWV 2

Mitglied Geschäftsleitung Kim Sang-Il Dr.med.,  Dipl. Inf. 2

Mitglied Geschäftsleitung Kronig Romero Nora lic. oec. HSG, Botschafterin 2

Mitglied Geschäftsleitung Lüthy Gregor Literaturw. u. Kulturjourn.; M.A. 2

Leiterin Taskforce Covid-19 Kopp Sutter Christine lic. iur., Fürsprecher und Notar 2

Abteilung Digitale Transformation
Leiter Kim Sang-Il Dr.med.,  Dipl. Inf. spez.

eHealth Suisse Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kantonen
Leiter Schmid Adrian 3 4.00

Stellvertreter Bleuer Juerg 4 2.00

Abteilung Direktionsstab
Cheffe Thévoz Lagast Barbara lic. ès sc. éc., D.H.E.E spez.

Stellvertreter Allemann Patrick lic. rer. pol. 3 4.00

Stab der Abteilungen DS, CC und RM
Co-Leitung Fasnacht Sommer Marie-Anne 3 4.00

Co-Leitung Mussato Andrea 3 4.00

Sektion Direktionsgeschäfte
Leiter Allemann Patrick lic. rer. pol. spez.

Stellvertreter Helfenstein Simon 4 2.00

Sektion Planung, Steuerung und Unternehmensentwicklung
Leiter Michel Christoph Quality System Manager 0

Fachstelle Innovation
Leiter Gabathuler Michael 3 4.00

Abteilung Kommunikation und Kampagnen
Leiter Lüthy Gregor Literaturw. u. Kulturjourn.; M.A. spez.

Stellvertreter Kammer Adrian 3 4.00

Sektion Gesundheitsinformation und Kampagnen
Leiter Kammer Adrian spez.

Stellvertreterin Brunner Claudia 4 2.00

Sektion Medien und Kommunikation
Leiterin Holenstein Katrin 3 4.00

Stellvertreter Dauwalder Daniel 4 2.00

Abteilung Internationales
Leiterin Kronig Romero Nora lic. oec. HSG, Botschafterin spez.

Cheffe suppléante Grünenfelder Rita 3 4.00

Sektion Globale Gesundheit
Co-Leitung Forrer Rhena 3 4.00

Co-Leitung Schwab Martina 4 2.00
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Sektion EU und Nachbarstaaten
Leiterin Grünenfelder Rita spez.

Stellvertreterin Viro Moser Mari 4 2.00

Abteilung Recht
Leiter Périnat Peter lic. iur., Fürsprecher und Notar spez.

Stellvertreter Gerber Michael Fürsprecher 3 4.00

Stab der Abteilung Recht
Leiter Abis Renato dipl. Verwaltungswirtschafter 3 4.00

Stellvertreterin Fachin Raffaela 4 2.00

Sektion Rechtsbereich 1
Leiter Schlatter Markus Fürsprecher 3 4.00

Stellvertreter Wagner Roman 4 2.00

Sektion Rechtsbereich 2
Leiter Cianci Amedeo lic. iur. 3 4.00

Stellvertreter Schüpbach Mike lic. iur. 4 2.00

Sektion Rechtsbereich 3
Leiter Gerber Michael Fürsprecher 3 4.00

Stellvertreter Forster Peter lic. iur. 4 2.00

Sektion Rechtsbereich 4
Leiterin Walser Catrin lic. iur. 3 4.00

Stellvertreterin Düby Dominique lic.jur.LL.M 4 2.00

Sektion Rechtsbereich Strafverfahren
Leiter Burri Michael 3 4.00

Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Leiter Christen Thomas spez.

Stellvertreterin Schneider Sandra lic. iur., Anwältin 3 4.00

Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Leiterin Arz de Falco Andrea Dr. theol. spez.

Stellvertreter Enderle Matthias lic. oec. publ. 3 4.00

Delegierter des BAG ImpfstoffbeschaffungOswald Andrin 3 4.00

Stab des Direktionsbereichs Öffentliche Gesundheit
Leiterin Christen Karin 3 4.00

Stellvertreterin Christemov Cristina 4 2.00

Abteilung Prävention nichtübertragbarer Krankheiten
Leiter Salveter Roy Dr. phil. nat. 3 4.00

Sektion Präventionsstrategien
Leiterin Bruhin Eva 4 2.00

Stellvertreterin Vakant 5 1.00

Sektion Wissenschaftliche Grundlagen
Leiterin Fahr Annette 4 2.00

Stellvertreterin Achtermann Wangler Waltraud 5 1.00

Sektion Politische Grundlagen und Vollzug
Leiter Jann Markus Psychologe, lic. phil. 4 2.00

Stellvertretung Gschwend Adrian 5 1.00

Sektion Gesundheitsförderung und Prävention
Co-Leitung Bäriswyl Pesenti Petra 3 4.00

Co-Leitung Favero Kathrin MSc 4 2.00

Prävention in der Gesundheitsversorgung
Leiter Marcacci Alberto MSc, MAS 3 4.00

Stellvertretung Bonvin Antoine 4 2.00
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Abteilung Übertragbare Krankheiten
Leiter Kuster Stefan 2 8.00

Stellvertreter Mathys Patrick Dr. phil. II 3 4.00

Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit
Leiter Mathys Patrick Dr. phil. II spez.

Stellvertreterin Gasser Karin lic. phil. nat., eMPA FH 4 2.00

Sektion Epidemiologische Überwachung und Beurteilung
Leiter Mäusezahl Mirjam MSc, MPH 3 4.00

Stellvertreterin Jost Marianne 4 2.00

Sektion Strategien, Grundlagen und Programme
Leiter Matter Hans Dr. phil. nat. MPA 3 4.00

Stellvertreterin Reh Lucia Dr. 4 2.00

Sektion Prävention und Promotion
Leiterin Eigenmann Simone lic. rer. soc. 3 4.00

Stellvertreterin Jossen Marianne 4 2.00

Sektion Impfempfehlungen und Bekämpfungsmassnahmen
Leiter Witschi Mark 3 4.00

Cheffe suppléante Bourquin Catherine dr méd. 4 2.00

Sektion Infektionskontrolle und Impfprogramm
Cheffe Masserey Virginie dr méd. 3 4.00

Cheffe suppléante Gardiol Céline 4 2.00

Abteilung Biomedizin
Leiter Enderle Matthias lic. oec. publ. 2 8.00

Stellvertreterin Meier Brigitte dipl. biol. 3 4.00

Zentrum für Analysen, Strategien und Konzepte
Leiterin Sarraf Victoria 3 4.00

Fachstelle Ethik
Leiterin Trost Tanja 3 4.00

Sektion Forschung am Menschen
Leiterin Meier Brigitte dipl. biol. spez.

Stellvertreterin Rinderknecht Matthias 4 2.00

Sektion Heilmittelrecht
Leiter Albrecht Daniel 3 4.00

Cheffe suppléante Gattoni Losey Fosca 4 2.00

Sektion Transplantation
Co-Leitung Volz Wenger Alexandra Dr. pharm., MPA 3 4.00

Co-Leitung Nyfeler Susanne Dr. phil. nat. 4 2.00

Sektion Biosicherheit, Humangenetik und Fortpflanzungsmedizin
Leiter Binz Thomas Dr. rer. nat. 3 4.00

Cheffe suppléante Roulin Samuel Dr sc. nat. 4 2.00

Direktionsbereich Gesundheitspolitik
Leiter Vakant

Stellvertreterin von Greyerz Salome Dr. pharm., MAE 3 4.00

Stab des Direktionsbereichs Gesundheitspolitik
Leiter Keller Rolf Betriebsökonom FH 3 4.00

Stellvertreterin Straub Annina 4 2.00

Fachstelle Evaluation und Forschung
Leiter Brunold Herbert lic. phil. I 3 4.00

Stellvertreter Weber Markus 4 2.00

Abteilung Gesundheitsberufe
Leiterin Häfliger Berger Bernadette 3 4.00
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Stellvertreterin Prisi Brand Déborah 4 2.00

Sektion Vollzug Gesundheitsberufe
Leiterin Frey Priska dipl. Verwaltungswirtschafterin 4 2.00

Stellvertreterin Stalder Melanie 5 1.00

Sektion Weiterentwicklung Gesundheitsberufe
Leiterin Prisi Brand Déborah 4 2.00

Stellvertretung Vakant 5 1.00

Sektion Gesundheitsberuferegister
Co-Leitung Hodel Maria lic. phil. hist. 4 2.00

Co-Leitung Herzog Daniel 5 1.00

Abteilung Gesundheitsstrategien
Leiterin von Greyerz Salome Dr. pharm., MAE spez.

Co-Stellvertretung Gasser Karin spez.

Co-Stellvertretung Houmard Serge lic. ès. sc. pol, MAP 4 2.00

Sektion Nationale Gesundheitspolitik
Leiterin von Wartburg Lea 4 2.00

Stellvertretung Vakant 5 1.00

Krankheitsregister
Leiter Aghayev Emin 4 2.00

Gesundheitliche Chancengleichheit
Co-Leitung Gasser Karin spez.

Co-Leitung Houmard Serge lic. ès. sc. pol, MAP spez.

Direktionsbereich Verbraucherschutz
Leiter Charrière Roland Dr. rer. nat. 3 4.00

Stellvertreter Wengert Steffen Dr. sc. nat. 4 2.00

Stab des Direktionsbereichs Verbraucherschutz
Leiterin Scheidegger Mariette eidg. dipl. Verwaltungswirtschafterin 3 4.00

Stellvertreter Studer Chantal 4 2.00

Anmeldestelle Chemikalien
Leiter Schindler Mauro Dr. 3 4.00

Stellvertreter Blaser Olivier 4 2.00

Strahlenschutz
Chef Baechler Sébastien 3 4.00

Stellvertreterin Estier Sybille dr ès sc. 4 2.00

Sektion Nichtionisierende Strahlen und Dosimetrie 0

Leiterin Stempfel Evelyn 4 2.00

Stellvertreter Elmiger Raphael 5 1.00

Sektion Radiologische Risiken
Chef Storch Daniel 4 2.00

Stellvertreterin Palacios Martha 5 1.00

Sektion Strahlentherapie und medizinische Diagnostik
Co-Leitung Trueb Philipp Dr. phil. II 4 2.00

Co-Leitung Treier Reto 5 1.00

Sektion Umweltradioaktivität
Cheffe Estier Sybille dr ès sc. spez.

Stellvertreter Steinmann Philipp 5 1.00

Sektion Forschungsanlagen und Nuklearmedizin
Leiter Stritt Nicolas Dr. phil. nat. 4 2.00

Stellvertreter Linder Reto 5 1.00

Abteilung Chemikalien 0

Leiter Wengert Steffen Dr. sc. nat. 3 4.00
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Stellvertreter Bürgy Heribert 4 2.00

Sektion Risikobeurteilung
Leiterin Bourqui-Pittet Martine 4 2.00

Stellvertreterin Frey Sabine 5 1.00

Sektion Biozide
Chef Crettaz Pierre Dr. sc. nat. 4 2.00

Stellvertretung Vakant 5 1.00

Sektion Marktkontrolle und Beratung
Leiter Bürgy Heribert 4 2.00

Stellvertreter Krähenbühl Peter 5 1.00

Sektion REACH und Risikomanagement
Leiterin Kolp Buchs Brunhilde Dr. rer. nat. 4 2.00

Stellvertreter Hofmann Markus Dr. phil. nat. 5 1.00

Fachstelle Wohngifte
Leiter Waeber Roger 4 2.00

Stellvertreterin Vassella Brantschen Claudia Dr. phil. nat. 5 1.00

Swiss National COVID-19 Science Task Force
Chair Martin Ackermann Prof. Dr., Mikrobiologe 2 8.00

Vice-chair Manuel Battegay Prof. Dr., Biomedizin 2 8.00

Vice-chair Monika Bütler Prof. Dr. Dr. h.c. 2 8.00

Vice-chair Samia Hurst-Majno Prof., Biomed. Ethik 2 8.00

Mitglied Edouard Bugnion Dipl.-Ing., Computer-Science 2 8.00

Mitglied Matthias Egger Prof. Dr. med., MSc FFPH DTM&H 2 8.00

Mitglied Annette Oxenius Prof. Dr., Immunologin 2 8.00

Mitglied Claire-Anne Siegrist Prof., Pädiatrie 2 8.00

Mitglied Marcel Tanner Prof., PhD, Epidemiologist, MPH 2 8.00

Mitglied Volker Thiel Prof. Dr., Coronavirus-Experte 2 8.00
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